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Unter dem Begriff Sicherungsmehrheit ist das Bestehen mehrerer Sicher-

heiten für eine Verbindlichkeit zu verstehen;9) das heißt, wenn etwa mehrere 
Bürgschaften, Pfänder oder sonstige Sicherungsmittel10) zur Besicherung für 
eine Kreditverbindlichkeit dienen. Die beigebrachten Sicherheiten können da-
bei sowohl vom Hauptschuldner als auch von Dritten stammen.11) Aufgrund 
des Umstandes, dass der Hauptschuldner eine materiell eigene, ein Drittsicherer 
hingegen eine materiell fremde Schuld besichert, ist allerdings in vielen Belan-
gen eine unterschiedliche rechtliche Behandlung dieser beiden Sicherungsarten 
geboten.12) Der Zweck der Sicherheitenbestellung ist jedenfalls stets derselbe: 
Das Risiko des Zahlungsausfalls des Hauptschuldners entsprechend abzu-
sichern. Das muss jedoch nicht (nur) Ausdruck des Misstrauens13) gegenüber 
dem Kreditnehmer sein, sondern gebietet sich für sorgfältige Kreditgeber schon 
aus den Grundsätzen ordentlicher Wirtschaftsführung14) bzw aus einem allge-
meinen Sicherungsinteresse des Kreditgebers hinsichtlich der Eintreibung sei-
ner Forderungen15). 

Speziell für das Bestehen mehrerer – parallel haftender – Bürgen bzw 
Pfänder finden sich in der juristischen Terminologie noch zusätzliche Bezeich-
nungen, auf die im Folgenden kurz hingewiesen sei: 
_____________ 

9)  Zum Teil werden zur Benennung dieser Situation auch die Bezeichnungen 
„Mehrfachsicherung“ (Bülow, Recht der Kreditsicherheiten8 [2012] Rz 15) und „Mehr-
fachbesicherung“ (Harrer, Sicherungsrechte 117) verwendet. Die Bezeichnung „Siche-
rungsmehrheit“ erscheint aber insofern vorzugswürdig, weil man bei den anderen bei-
den Bezeichnungen unter Umständen (auch) an die Besicherung mehrerer Forderungen 
durch eine Sicherheit denken könnte. 

10)  Siehe dazu die Übersicht unter I.B. 
11)  Zur Abgrenzung von Hauptschuldner und Drittsicherungsgeber siehe später 

unter I.B.8. 
12)  Wie etwa, dass ein Drittsicherer im Haftungsfall an einer vom Hauptschuldner 

beigebrachten Sicherheit grundsätzlich vollen, an einer von einem Dritten beigebrachten 
Sicherheit idR aber nur anteiligen Rückgriff nehmen kann. Dazu ausführlicher unter I.C. 

13)  Vgl Bülow, Kreditsicherheiten8 Rz 1, der anführt, dass nach alter „Banker-
Weisheit“ der sicherste Kredit derjenige sei, für den man keine Sicherheiten benötigt und 
daher dem Verlangen nach Kreditsicherheit ein Misstrauen in die Solvenz des Kredit-
nehmers zugrundeliege. 

14)  Lwowski, Allgemeine Grundlagen, in Lwowski/Fischer/Langenbucher (Hrsg), 
Das Recht der Kreditsicherung9 (2011) Rz 2. 

15)  Böhler, Allgemeiner Teil des Kreditsicherungsrechts, in Apathy/Iro/Koziol 
(Hrsg), Österreichisches Bankvertragsrecht VIII: Kreditsicherheiten I2 (2012) Rz 1/5. 
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Haften für ein und dieselbe Verbindlichkeit mehrere Bürgen, so werden die-
se gemeinhin Mitbürgen genannt.16) Dient hingegen eine Mehrzahl an Pfand-
rechten zur Besicherung für eine Verbindlichkeit, dann wird jedes einzelne dieser 
Pfandrechte als Gesamtpfandrecht bezeichnet. Eine besondere Form des Gesamt-
pfandrechtes ist wieder die ungeteilte Pfandhaftung mehrerer Grundbuchskörper 
(oder Hypothekarforderungen), welche als Simultanhypotheken17) benannt wer-
den.18) Im Fall des Bestehens mehrerer (nebeneinander haftender) Sicherheiten, 
steht es dem Gläubiger grundsätzlich frei, auf welche dieser Sicherheiten er – bei 
Zahlungsunfähig- oder Zahlungsunwilligkeit des Hauptschuldners – zugreift, 
sodass der Gläubiger die Befriedigung der ganzen Forderung (grundsätzlich) aus 
jeder einzelnen Kreditsicherheit verlangen darf19). 

 
B. Die einzelnen Sicherungsmittel 

B. Die einzelnen Sicherungsmittel 
 

1. Vorbemerkung 
 
Im Folgenden werden einzelne Kreditsicherungsmittel überblicksartig 

dargestellt. Die Ausführungen beschränken sich dabei auf Sicherheiten, die in 
der Praxis20) besonders häufig bei Sicherungsmehrheiten anzutreffen sind. Im 
_____________ 

16)  Statt aller P. Bydlinski in KBB4 § 1359 Rz 1. 
17)  § 15 Abs 1 GBG: „Das Pfandrecht kann für dieselbe Forderung ungeteilt auf 

zwei oder mehrere Grundbuchskörper oder Hypothekarforderungen eingetragen wer-
den (Simultanhypothek).“ 

18)  Eingehend zu den Begriffen Gesamtpfandrecht und Simultanhypothek Hoyer, 
Die Simultanhypothek2 (1977) 14 ff und Rassi in Kodek (Hrsg), Grundbuchsrecht1.01 § 15 
GBG Rz 1 ff (Stand Juli 2009, rdb.at). 

19)  Vgl zum Bestehen von Bürgschaft und Pfand § 1360 HS 1 und 2: „Wenn dem 
Gläubiger vor, oder bei Leistung der Bürgschaft noch außer derselben von dem Haupt-
schuldner, oder einem Dritten ein Pfand gegeben wird; so steht ihm […] frei, den Bür-
gen der Ordnung nach (§ 1355) zu belangen; […]“. Zur Simultanhypothek siehe § 15 
Abs 2 GBG: „Der Gläubiger ist in solchen Fällen berechtigt, die Bezahlung der ganzen 
Forderung aus jeder einzelnen Pfandsache zu verlangen.“ Eine sog Einrede der Sachhaf-
tung (beneficium execussionis realis) kennt das österreichische Kreditsicherungsrecht 
also grundsätzlich nicht; siehe bloß Ohmeyer/Klang in Klang (Hrsg), Kommentar zum 
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch VI2 (1951) 235 und Gamerith in Rummel, ABGB 
II/33 § 1360 Rz 1 jeweils mwN. Anders hingegen etwa die (dispositive) Anordnung des 
§ 772 Abs 2 BGB zumindest in Bezug auf – neben einem Bürgen bestehende – Pfand-
rechte an beweglichen Sachen des Hauptschuldners. 

20)  Die Auswahl ergibt sich aufgrund der Kenntnis zahlreicher Sachverhalte, die 
höchstgerichtlichen Entscheidungen zugrunde lagen und bei denen Sicherungsmehr-
heiten im Spiel waren. So etwa bei OGH 2 Ob 24/31 SZ 13/34 (Bürge und Zahler/Hypo-
thek); 3 Ob 171/78 EvBl 1979/77 (Bürge/Hypothek); 1 Ob 772/82 JBl 1983, 537 (Bürge 
und Zahler/Sicherungsmitschuldner); 1 Ob 540/88 ÖBA 1988, 1031 (Simultanhypo-
theken); 10 Ob 58/05k ZIK 2005, 220 (Sicherungsmitschuldner/Sicherungsgarant); 
8 Ob 109/11d ÖBA 2012, 406 (Bürge/Sicherungszession); 7 Ob 59/12w RdW 2012, 597 
(Bürge/Sicherungseigentum). 
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Vordergrund stehen hierbei die Bürgschaft, der Sicherungs-Schuldbeitritt und 
die Sicherungsgarantie sowie das Pfandrecht, die Sicherungsübereignung und 
die Sicherungszession.21) Die nachstehenden Darstellungen beinhalten keine 
tiefgreifenden rechtlichen Analysen, sondern sollen vor allem einen (groben) 
Überblick über den Zweck und die Konstruktion der angeführten Kreditsiche-
rungsinstrumente bieten. 

 
 

2. Die Bürgschaft 
 
Die Bürgschaft – im ABGB insbesondere in den §§ 1346 bis 1367 geregelt 

– ist ein Vertrag22) zwischen dem Bürgen und dem Gläubiger (Kreditgeber), mit 
dem sich der Bürge „zur Befriedigung des Gläubigers auf den Fall verpflichtet, 
dass der erste Schuldner (= Hauptschuldner) die Verbindlichkeit nicht erfülle“ 
(§ 1346 Abs 1).23) Die Bürgschaft dient dem Kreditgeber daher zur Sicherstel-
lung der Hauptschuld, indem sie eine persönliche und grundsätzlich unbe-
grenzte Haftung des Bürgen begründet.24) Die Bürgenverpflichtung ist stets 
abhängig von der Hauptschuld; das heißt, der Bürge kann generell nicht stren-
ger haften als der Hauptschuldner selbst (Akzessorietätsprinzip).25) Der Bürge 
haftet gegenüber dem Gläubiger also persönlich und (streng) akzessorisch für 
eine formell zwar eigene, aber materiell betrachtet fremde Verbindlichkeit. 

Für die Möglichkeiten der Inanspruchnahme des Bürgen durch den Gläu-
biger ist grundsätzlich zwischen drei verschiedenen Bürgschaftsarten zu unter-
scheiden.26) Der gewöhnliche (gemeine) Bürge kann vom Gläubiger dann in 
_____________ 

21)  Der Eigentumsvorbehalt, der insbesondere zur Besicherung von (kurzfristigen) 
Warenkrediten zwischen (Kauf-)Vertragspartnern regelmäßig vereinbart wird, bleibt bei 
den folgenden Ausführungen somit weitgehend ausgespart. 

22)  Da der Bürge zumeist nicht freigiebig gegenüber dem Gläubiger handelt, son-
dern nur aufgrund der durch die Bürgschaftsübernahme regelmäßig „kostengünstige-
ren“ Kreditgewährung, ist idR von einer Entgeltlichkeit der Bürgschaftsverpflichtung 
auszugehen; idS etwa OGH 7 Ob 260/99g ÖBA 2000, 701 = ecolex 2000, 281. Vgl zum 
Sicherungsinteresse des Kreditsuchenden im Allgemeinen insbesondere Frotz, Aktuelle 
Probleme des Kreditsicherungsrechts. Gutachten zum 4. Österreichischen Juristentag 
(1970) 12. 

23)  Siehe allgemein zur Bürgschaft insbesondere P. Bydlinski, Die Kreditbürgschaft 
im Spiegel aktueller Judikatur und Formularpraxis2 (2003); ders, Die Bürgschaft im  
österreichischen und deutschen Handels-, Gesellschafts- und Wertpapierrecht (1991); 
Th. Rabl, Die Bürgschaft (2000); übersichtlich auch die „systematischen Darstellungen“ 
von Schwartze, Die Bürgschaft, in Apathy/Iro/Koziol (Hrsg), Österreichisches Bankver-
tragsrecht VIII: Kreditsicherheiten I2 (2012) Rz 2/1 ff. 

24)  Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II13 147. 
25)  P. Bydlinski, Kreditbürgschaft2 19; zur abgeschwächt akzessorischen „Bürg-

schaft auf erstes Anfordern“ ders aaO 34 f. 
26)  Die genauen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Bürgen durch den 

Gläubiger können freilich auch ganz individuell zwischen den Parteien vereinbart wer-
den. 
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Anspruch genommen werden, wenn der Gläubiger den Hauptschuldner erfolg-
los gemahnt hat (§ 1355), ein Insolvenzverfahren27) über das Vermögen des 
Hauptschuldners eröffnet wurde oder dieser unbekannten Aufenthalts28) ist 
(§ 1356). Der Bürge und Zahler (§ 1357) kann hingegen nach freier Wahl des 
Gläubigers – gleich einem Mitschuldner – sofort und ohne vorherige Mahnung 
des Hauptschuldners belangt werden.29) Der gesetzlich nicht genau beschriebe-
ne Ausfallsbürge kann – genau gegenteilig dem Bürgen und Zahler – vom 
Gläubiger nur unter erschwerten Bedingungen in Haftung gezogen werden; 
nämlich erst dann, wenn der Gläubiger bereits erfolglos Exekution gegen den 
Hauptschuldner geführt hat.30) 

Des Weiteren ist der – ebenso im ABGB nicht näher umschriebene – 
Nachbürge31) anzuführen, der sich dem Gläubiger für den Zahlungsausfall  
eines anderen (Haupt- bzw Vor-)Bürgen verpflichtet; der Vorbürge erlangt da-
durch seinerseits Hauptschuldnerstellung im Verhältnis zum Nachbürgen, wes-
halb die Nachbürgenschuld wiederum (streng) akzessorisch zur Vorbürgen-
schuld besteht. Und letztlich sei noch der Entschädigungsbürge (§ 1348) 
erwähnt, der sich allerdings nicht dem Gläubiger verbürgt, sondern vielmehr 
einem anderen (Haupt-)Bürgen für die Einbringung dessen – im Haftungsfall 
entstehenden – Rückgriffsanspruch gegenüber dem Hauptschuldner. 

Wird ein Bürge – welcher Art32) immer – vom Gläubiger in Anspruch ge-
nommen, so tritt er gem § 1358 im Zeitpunkt der Bezahlung der für ihn mate-
riell fremden Schuld in die Rechte des Gläubigers ein (Legalzession) und kann 
in der Folge vom Hauptschuldner vollen Regress nehmen. Der Gläubiger hat 
dem zahlenden Bürgen zu diesem Zweck außerdem alle vorhandenen Rechts-
behelfe und Sicherungsmittel „auszuliefern“ (§ 1358 S 2). Die vorhandenen Si-

_____________ 
27)  Unter „Insolvenzverfahren“ sind hierbei sowohl Konkurs- als auch Sanierungs-

verfahren zu verstehen. Vgl nur P. Bydlinski in KBB4 § 1356 Rz 2. 
28)  Die Abwesenheit des Hauptschuldners muss zum Zeitpunkt des Zahlungsbe-

gehrens des Gläubigers vorliegen und darf nicht nur kurzfristig gegeben sein. Mader/ 
W. Faber in Schwimann, ABGB VI3 § 1356 Rz 2. 

29)  Der Hinweis in § 1357, dass der Bürge als ungeteilter Mitschuldner (§ 891) haf-
te, soll nur die mangelnde Subsidiarität der Bürge-und-Zahler-Haftung ausdrücken, 
bewirkt aber keine eigentliche Solidarschuld des Bürgen mit dem Hauptschuldner. Vgl 
P. Bydlinski in KBB4 § 1357 Rz 1. 

30)  § 1356 ist aber grundsätzlich auch bei der Ausfallsbürgschaft anwendbar,  
wobei die konkrete Ausgestaltung der (Ausfalls-)Bürgschaft freilich wieder den  
(Bürgschafts-)Vertragsparteien überlassen bleibt; Gschnitzer (Faistenberger/Barta/Eccher 
Bearb), Österreichisches Schuldrecht Allgemeiner Teil2 (1991) 266. 

31)  Synonym werden für den Nachbürgen auch die Begriffe After-, Über- und 
Bürgesbürge verwendet. 

32)  Eine Ausnahme stellt hierbei nur der Entschädigungsbürge dar, der von vorn-
herein nie vom Gläubiger in Anspruch genommen werden kann. Für den Entschädi-
gungsbürgen kommt ein Eintritt in die (ursprünglichen) Rechte des Kreditgebers (Gläu-
bigers) erst in Frage, wenn er – seiner Verpflichtung entsprechend – an einen zuvor 
belangten „normalen“ Bürgen leistet. 
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cherungsmittel gehen dabei – je nach Art der Sicherheit33) – im Zeitpunkt der 
Bezahlung auf den Bürgen ipso iure34) über bzw sind vom Gläubiger auf den 
Bürgen eigens zu übertragen.35) 

 
 

3. Der Sicherungs-Schuldbeitritt 
 
Der Sicherungs-Schuldbeitritt36) – im ABGB von § 1347 erfasst und 

kraft ausdrücklicher Verweisung insbesondere durch die §§ 888 bis 896 geregelt 
– bezeichnet den Beitritt zu einer Schuld zu Sicherungszwecken. Das heißt, der 
beitretende (Mit-)Schuldner nimmt nicht am Synallagma mit dem Gläubiger 
teil – er kann also zB die Auszahlung der Darlehensvaluta nicht verlangen –, 
sondern verpflichtet sich nur einseitig gegenüber dem Gläubiger für den Fall, 
dass der „erste (Gesamt-)Schuldner“ nicht leistet.37) Der Schuldbeitritt kann 
durch eine Vereinbarung zwischen Sicherungsmitschuldner und (echtem) 
Schuldner38), durch eine Vereinbarung zwischen Sicherungsmitschuldner und 
Gläubiger oder durch eine Vereinbarung zwischen allen drei beteiligten Partei-
en erfolgen.39) Im Unterschied zur Bürgschaft begründet ein Sicherungs-
Schuldbeitritt allerdings keine (dauerhaft) akzessorische Haftung des Siche-
rungsmitschuldners; die zu besichernde Schuld muss grundsätzlich nur im 
Zeitpunkt, in dem ihr beigetreten wird, bestanden haben, weshalb in diesem 
Zusammenhang von (bloßer) Beitrittsakzessorietät und nicht von (strenger) 
Bestandsakzessorietät gesprochen wird.40) Der Sicherungsmitschuldner haftet 
_____________ 

33)  Im Speziellen etwa zur Höchstbetragshypothek siehe Hoyer, Hypothekenüber-
gang bei Zahlung durch Bürgen, Drittpfandbesteller, Rettungszahler bei Höchstbetrags-
hypotheken, NZ 2008, 321. 

34)  Das gilt nach ganz hA und stRsp jedenfalls für vom Gläubiger gehaltene akzes-
sorische Sicherungsrechte (Bürgschaften, Pfänder); siehe dazu und zur Frage des Über-
gangs anderer Sicherheiten etwa Gamerith in Rummel, ABGB II/33 § 1358 Rz 5 mwN. 

35)  In diesem Zusammenhang stehen Bürgen weitreichende Informationsansprü-
che gegen den Gläubiger zu; vgl Avancini, Der Auskunftsanspruch des Bürgen gegenüber 
dem Gläubiger, JBl 1985, 193 (199 ). Zum Übergang und vor allem zu den Möglichkeiten 
der Inanspruchnahme von Drittsicherheiten siehe noch unter I.C. 

36)  Die Sicherungsmitschuld wird des Öfteren auch als „Interzessionsmitschuld“ 
oder „Selbstschuldnerische Gutstehung“ bezeichnet. 

37)  Ausführlich zur Abgrenzung zwischen „gleichgründiger Gesamtschuld“ und 
„Sicherungsgesamtschuld“ insbesondere Bülow, Kreditsicherheiten8 Rz 1582 ff, der an-
führt, dass der Sicherungsmitschuldner als bloßer Mithaftender nicht am Synallagma 
teilnehme, sondern sich nur einseitig gegenüber dem Gläubiger verpflichte. Grundle-
gend zu diesem Begriffspaar freilich bereits Ehmann, Die Gesamtschuld (1972) 358 f, 
nach dem eine Sicherungsgesamtschuld dann vorliegt, wenn „die Verpflichtung des Hin-
zutretenden durch den Sicherungszweck getragen wird“. 

38)  Das wäre ein echter Vertrag zugunsten Dritter (gem §§ 881 f), den der Gläubi-
ger auch zurückweisen könnte (§ 882 Abs 1). 

39)  Mader/W. Faber in Schwimann, ABGB VI3 § 1347 Rz 1. 
40)  P. Bydlinski in KBB4 § 1347 Rz 1. 
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dem Gläubiger somit persönlich, nicht aber – zumindest nicht streng – akzes-
sorisch für eine materiell fremde Verbindlichkeit. 

Der Sicherungsmitschuldner kann vom Gläubiger entsprechend der von 
ihm übernommenen Pflichten – und grundsätzlich unabhängig vom Bestehen 
der Verbindlichkeit des (echten) Schuldners – in Anspruch genommen werden. 
Da die Sicherungsmitschuld wertungsmäßig der Bürgschaft stark ähnelt, ist 
allerdings – trotz Fehlens strenger Akzessorietät – in vielen Belangen eine 
Gleichbehandlung des Sicherungsmitschuldners mit dem Bürgen geboten.41) 
Wird der Sicherungsmitschuldner schließlich vom Gläubiger in Anspruch ge-
nommen, so tritt auch er als Zahler einer materiell fremden Schuld – gleich 
dem Bürgen – nach ganz hM42) und der Rsp43) gem § 1358 in die Rechte des 
Gläubigers ein. Im Innenverhältnis kann der Sicherungsmitschuldner vom 
(echten) Schuldner daher stets vollen Rückgriff nehmen. Des Weiteren gehen 
im Zeitpunkt der Bezahlung der – für den Sicherungsmitschuldner – materiell 
fremden Schuld auch die vorhandenen (Sicherungs-)Rechte des Gläubigers auf 
ihn über bzw sind von Gläubiger auf den zahlenden Sicherungsmitschuldner 
(eigens) zu übertragen. 

 
 

4. Die Sicherungsgarantie 
 
Die (Leistungs- bzw Bank-)Garantie44) – im ABGB von § 880a45) ange-

sprochen – besteht in einer abstrakten Verpflichtung des Garanten gegenüber 
dem Begünstigten (= Gläubiger), diesem bei Eintritt des „Garantiefalles“ eine 
bestimmte Leistung46) zu erbringen. Das heißt, der Garant verpflichtet sich ge-
genüber dem Begünstigen grundsätzlich ohne Einschränkung für einen be-
_____________ 

41)  Vgl Harrer, Sicherungsrechte 42, der das Problem anspricht, dass der (echte) 
Schuldner dem Gläubiger Einwendungen (zB aufgrund eines Irrtums) aus dem „Grund-
geschäft“ entgegen halten kann, der Gläubiger allerdings den Sicherungsmitschuldner in 
Anspruch nehmen möchte. Zumindest in dieser Konstellation ist eine sinngemäße  
Heranziehung der Regeln zum Bürgschaftsrecht wohl gerechtfertigt, wodurch auch der 
Sicherungsmitschuldner dem Gläubiger die Einwendungen des (echten) Schuldners 
entgegen halten kann. Übersichtlich zur möglichen (analogen) Anwendung von Bürg-
schaftsvorschriften auf den Sicherungs-Schuldbeitritt im deutschen Recht – va auch 
hinsichtlich der Formfrage – Madaus, Der Schuldbeitritt als Personalsicherheit (2000) 
321 ff. 

42)  Siehe nur Gamerith in Rummel, ABGB II/33 § 1358 Rz 1 mwN. 
43)  OGH 5 Ob 158/75 JBl 1976, 155. 
44)  Siehe dazu insbesondere die übersichtliche und aktuelle Darstellung von  

Koziol, Die Bankgarantie, in Apathy/Iro/Koziol (Hrsg), Österreichisches Bankvertrags-
recht V: Akkreditiv und Garantie2 (2009). 

45)  § 880a betrifft neben der (Leistungs- bzw Bank-)Garantie (HS 2) auch die sog 
Verwendungs- bzw Bemühenszusage (HS 1), die den Versprechenden nur verpflichtet, 
alles ihm Mögliche zu tun, um einen Dritten selbst zur Leistung zu bringen. Vgl  
P. Bydlinski in KBB4 § 880a Rz 1. 

46)  IdR handelt es sich dabei um eine Geldleistung. 
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stimmten „Erfolg“ einzustehen,47) welcher zB auch in der Rückzahlung eines 
Geldbetrages an den Begünstigten liegen kann. Die Garantie beruht zumeist auf 
einem (entgeltlichen48)) Vertrag zwischen dem Garanten und dem Begünstig-
ten, mit dem sich der Garant verpflichtet, im Garantiefall an den Begünstigten 
zu leisten.49) Sagt der Garant (idR eine Bank) dabei die Leistung einer – für ihn 
– materiell fremden Verbindlichkeit zu, so wird eine solche Garantie als Siche-
rungsgarantie bezeichnet. Der Garantie kommt aber über die angesprochene – 
häufig vorliegende – Sicherungsfunktion zudem Bargeldfunktion zu, weil der 
Begünstigte die versprochene Leistung für gewöhnlich „auf erstes Anfordern“ 
vom Garanten verlangen kann und außerdem – aufgrund der Abstraktheit und 
mangelnden Akzessorietät – Probleme aus den Grundverhältnissen (Valuta-
verhältnis, Deckungsverhältnis) weitgehend unberücksichtigt bleiben.50) Der 
Sicherungsgarant haftet dem Gläubiger (= Begünstigten) daher persönlich, 
nicht akzessorisch sowie abstrakt für eine materiell fremde Verbindlichkeit. 

Damit der Begünstigte die Garantie erfolgreich in Anspruch nehmen kann 
(„abrufen“ kann), muss er gegenüber dem Garanten den Eintritt des Garantie-
falles idR nur behaupten, wobei diese Behauptung nach der Rsp51) aber zumin-
dest zu einem gewissen Grad substantiiert sein muss. Hat der Sicherungsgarant 
an den Begünstigten geleistet, so kommen auch ihm nach ganz hA52) – gleich 
dem Bürgen und dem Sicherungsmitschuldner – als Zahler einer materiell 
fremden Schuld die Rechtsfolgen des § 1358 zugute. 

 
 

5. Das Pfandrecht 
 
Mit einem Pfandrecht – im ABGB insbesondere in den §§ 447 bis 470 

und §§ 1368 bis 1374 geregelt – wird dem Gläubiger ein „gegen jedermann wir-
kendes Vorzugsrecht eingeräumt, sich bei Nichterfüllung seiner Forderung aus 
bestimmten Vermögensstücken zu befriedigen“.53) Das – hier im Weiteren im 
Vordergrund stehende – rechtsgeschäftliche54) Pfandrecht beruht dabei auf ei-
nem Vertrag (= Pfandbestellungsvertrag) zwischen Pfandbesteller und Pfand-
_____________ 

47)  Koziol, Der Garantievertrag (1981) 44 f; P. Bydlinski in KBB4 § 880a Rz 2. 
48)  Vgl Koziol in Apathy/Iro/Koziol, BVR V2 Rz 3/79. 
49)  Ausführlich zu den Möglichkeiten des Entstehens einer Garantieverpflichtung 

Koziol, Garantievertrag 35 ff. 
50)  Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II13 154. 
51)  OGH 1 Ob 607/89 ÖBA 1990, 300 (B. Koch) = JBl 1990, 177 (Dullinger); 

7 Ob 311/99g ÖBA 2000, 1099 (B. Koch). 
52)  Vgl Koziol in Apathy/Iro/Koziol, BVR V2 Rz 3/68 mwN. 
53)  So Koziol/Welser (Kletečka Bearb), Grundriss des bürgerlichen Rechts I: All-

gemeiner Teil, Sachenrecht, Familienrecht14 (2014) Rz 1163. Vgl auch die (Legal-)Defi-
nition in § 447 S 1: „Das Pfandrecht ist das dingliche Recht, welches dem Gläubiger ein-
geräumt wird, aus einer Sache, wenn die Verbindlichkeit zur bestimmten Zeit nicht 
erfüllt wird, die Befriedigung zu erlangen.“ 

54)  Das rechtsgeschäftliche (vertragliche) Pfandrecht ist vor allem zu unterschei-
den vom richterlichen und vom gesetzlichen Pfandrecht. 
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gläubiger und einem dinglichen Verfügungsgeschäft (= dingliche Einigung bzw 
Pfandvertrag); zudem hat, um den strengen Publizitätsvorschriften55) (§ 451) 
zu genügen, bei beweglichen Sachen grundsätzlich eine Übergabe (der Pfand-
sache) zu erfolgen und bei unbeweglichen Sachen idR eine Verbücherung (des 
Pfandrechts) im Grundbuch stattzufinden. Die Pfandsache kann sowohl vom 
Hauptschuldner selbst als auch von einem Dritten (Drittpfand) beigebracht 
werden, wobei als Pfänder grundsätzlich alle im Verkehr stehenden (verwertba-
ren) Sachen56) in Frage kommen. Ein wichtiger Grundsatz57) des Pfandrechts 
ist, dass dieses – gleich einer Bürgschaft – stets von der besicherten Forderung 
abhängig ist (Akzessorietätsprinzip);58) das heißt, das Pfandrecht geht „automa-
tisch“ unter, wenn die besicherte Forderung nachträglich wegfällt. Im Ergebnis 
bewirkt ein Pfandrecht also eine dingliche Haftung des Pfandeigentümers mit 
der Pfandsache, die (streng) akzessorisch zur Hauptschuld ist und entweder für 
eine materiell eigene (Pfandbestellung durch Hauptschuldner) oder für eine 
materiell fremde (Drittpfandbestellung) Verbindlichkeit besteht. 

Wird der Anspruch des (Pfand-)Gläubigers gegenüber dem Hauptschuld-
ner fällig (= Pfandreife), so kann er die Verwertung des Pfandes verlangen 
(§ 461).59) Ist der Pfandeigentümer gleichzeitig Personalschuldner, hat der 
Gläubiger nach hA60) mit einer (Schuld-)Klage gegen den Personalschuldner 
vorzugehen, deren stattgebendes Urteil dann zugleich Exekutionstitel ist, mit 
dem Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Schuldners geführt und da- 
mit auch die Verwertung des Pfandes verlangt werden kann.61) Ist der Pfand-
eigentümer hingegen eine dritte Person (Drittpfandbesteller), so muss der  
_____________ 

55)  Zum Publizitätsprinzip als Teil des „äußeren Systems“ im allgemeinen Zivil-
recht bloß F. Bydlinski, System und Prinzipien des Privatrechts (1996) 318 ff. 

56)  Der Begriff „Sache“ ist dabei weit iSd § 285 zu verstehen; auch Tiere können 
beispielsweise – trotz § 285a – wirksam verpfändet werden. Siehe zu all dem bloß Koch 
in KBB4 § 448 Rz 1 ff. 

57)  Zu weiteren Grundsätzen des Pfandrechts vgl etwa Iro, Bürgerliches Recht IV: 
Sachenrecht4 (2010) Rz 9/2 ff. 

58)  Vom Akzessorietätsprinzip bestehen allerdings „Abschwächungen“ etwa bei 
der Höchstbetragshypothek bzw bei der forderungsentkleideten Eigentümerhypothek. 
Siehe dazu Iro, Hypothekenrecht, in Apathy/Iro/Koziol (Hrsg), Österreichisches Bankver-
tragsrecht IX: Kreditsicherheiten II2 (2012) Rz 2/6 f, der darauf hinweist, dass es sich 
dabei aber nicht um tatsächliche Ausnahmen vom Akzessorietätsprinzip handelt. 
Grundlegend dazu im Bereich des Hypothekenrechts auch Eccher, Die Akzessorietät im 
österreichischen Grundpfandrecht. Gutachten für die Fachveranstaltungen des 3. Öster-
reichischen Notariatskongresses 1986 (1986) 106. 

59)  Vgl zur Pfandverwertung insbesondere Spitzer, Die Pfandverwertung im Zivil- 
und Handelsrecht (2004) 66 ff. 

60)  Oberhammer/Domej in Kletečka/Schauer (Hrsg), ABGB-ON1.01 § 461 Rz 1 
(Stand 01.12.2012, rdb.at) mwN; aA Spitzer, Pfandverwertung 97 ff. 

61)  Bei beweglichen körperlichen Pfandsachen bestehen aber seit dem HaRÄG 
2005 im allgemeinen Zivilrecht erweiterte Möglichkeiten einer außergerichtlichen 
Pfandverwertung. Siehe dazu Holzner, Zur Neuregelung der außergerichtlichen Pfand-
verwertung, ÖBA 2007, 940. 
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